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HAUPTSATZUNG  
DER GEMEINDE LOTTE 

VOM 21. 10. 1999 

 

Präambel 

Auf Grund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung (GO NW) hat der Rat der Gemeinde 
Lotte am 21. 10. 1999 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder die folgende Hauptsatzung 
beschlossen: 

 

§ 1 Name, Bezeichnung, Gebiet 

(1) Die Gemeinde Lotte ist durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungs-
raumes Münster / Hamm (Münster/Hamm-Gesetz) vom 09. 07. 1974 aus dem Zusammenschluss der bisherigen 
Gemeinden des Amts Lotte, und zwar der Gemeinden Lotte und Wersen, und der Zuordnung von Gebietsteilen 
aus der Gemeinde Westerkappeln am 01.01.1975 gebildet worden. 

(2) Das Gemeindegebiet umfasst 3.765 ha. 

 

§ 2 Wappen, Flagge, Banner, Siegel 

(1) Der Gemeinde ist mit Urkunde des Regierungspräsidenten Münster vom 15.08.1975 das Recht zur Führung 
eines Wappens, einer Flagge und eines Banners verliehen worden. 

 a) Beschreibung des Wappens: 

 In Rot ein weißer (silberner) schräglinker Wellenbalken, oben ein gestürzter gelber (goldener) Anker, unten 
ein weißes (silbernes) Seerosenblatt. 

 b) Beschreibung der Flagge: 

 Auf quadratischer weißer Bahn der Wappenschild der Gemeinde, am äußeren Ende der Bahn oben, in der 
Mitte und unten je ein roter Schwenkel. 

 c) Beschreibung des Banners: 

 Auf weißer, von je einem roten Seitenstreifen im Verhältnis 1:3:1 begleiteter Bahn über die Mitte nach oben 
geschoben das Wappen der Gemeinde. 

(2) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel mit dem Gemeindewappen. Das Dienstsiegel gleicht in Form und Größe 
dem dieser Hauptsatzung beigedrückten Siegel. 

 

§ 3 Gleichstellung von Frau und Mann 

(1) Die Gemeinde Lotte beschäftigt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange 
von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung 
ihrer gleichberechtigten Stelllung in der Gesellschaft haben. 

(3) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante Maßnahmen gemäß Absatz 2 
rechtzeitig und umfassend. 

 

§ 4  Unterrichtung der Einwohner 

(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde zu unterrichten. Die 
Unterrichtung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und Weise der Unterrichtung (z. B. Hinweis in der 
örtlichen Presse, öffentliche Anschläge, Durchführung besonderer Informationsveranstaltungen, Abhaltung von 
Einwohnerversammlungen) entscheidet der Rat im Einzelfall. 
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(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um Planungen oder Vorhaben der 
Gemeinde handelt, die die strukturelle Entwicklung der Gemeinde unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder 
die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind. Die Einwohnerversammlung 
kann auf Teile des Gemeindegebietes beschränkt werden. 

(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, so setzt der Bürgermeister Zeit und 
Ort der Versammlung fest und lädt alle Einwohner durch öffentliche Bekanntmachung ein. Die in der Geschäfts-
ordnung für die Einberufung des Rates festgelegten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bürgermeister führt 
den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung unterrichtet der Bürgermeister die Einwohner über 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw. des Vorhabens. Anschließend haben die Ein-
wohner Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu äußern und sie mit den Ratsmitgliedern aller Fraktionen und 
dem Bürgermeister zu erörtern. Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der Rat ist über das Ergebnis der Ein-
wohnerversammlung in der nächsten Sitzung zu unterrichten. 

(4) Die dem Bürgermeister auf Grund der Geschäftsordnung obliegende Unterrichtungspflicht bleibt unberührt. 

 

§ 5  Anregungen und Beschwerden 

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Be-
schwerden an den Rat zu wenden. Anregungen und Beschwerden müssen Angelegenheiten betreffen, die in den 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Lotte fallen. 

(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Lotte fallen, sind vom 
Bürgermeister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Der Antragsteller ist hierüber zu unterrichten. 

(3) Eingaben von Bürgern, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, 
Ansichten etc.), sind ohne Beratung vom Bürgermeister zurückzugeben. 

(4) Über die Erledigung von Anregungen und Beschwerden im Sinne von Absatz 1 entscheidet der Haupt- und 
Finanzausschuss. 

(5) Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Anregungen und Beschwerden inhaltlich zu prüfen. Danach über-
weist er sie an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er Empfehlungen aussprechen, 
an die die zur Entscheidung berechtigte Stelle nicht gebunden ist. 

(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 GO), bleibt unbe-
rührt. 

(7) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden soll abgesehen werden, wenn 

 a) ihr Inhalt einen Straftatbestand erfüllt, 

 b) gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen vorliegt, 

 c) sie sich gegen Verwaltungshandlungen richten, gegen die Rechtsbehelfe zulässig sind. 

(8) Der Antragsteller ist über die Stellungnahme des nach Abs. 4 zuständigen Ausschusses durch den Bürger-
meister zu unterrichten. 

 

§ 6  Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 

(1) Der Rat führt die Bezeichnung "Rat der Gemeinde Lotte". 

(2) Die weiblichen Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung "Ratsfrau", die männlichen Ratsmitglieder die 
Bezeichnung "Ratsherr". 

(3) Der Rat besteht aus den Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister. 

 

§ 7 Dringlichkeitsentscheidungen 

Dringlichkeitsentscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses oder des Bürgermeisters mit einem Ratsmit-
glied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO) bedürfen der Schriftform. 
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§ 8  Ausschüsse 

(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Gemeindeordnung oder in anderen gesetzlichen 
Vorschriften vorgeschriebenen Ausschüssen gebildet werden. Die Zahl der Ausschussmitglieder soll ungerade 
sein. 

(2) Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse allgemeine Richtlinien aufstellen. 

(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs die Entscheidung dem Bür-
germeister zu übertragen. Der Rat kann sich für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall 
die Entscheidung vorbehalten. 

(4) Die Aufgaben des Finanzausschusses werden vom Hauptausschuss wahrgenommen. Dieser führt die Be-
zeichnung "Haupt- und Finanzausschuss". 

(5) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister jederzeit Auskunft über die Angelegenheit 
verlangen, die zum Aufgabenbereich ihres Ausschusses gehören; sie haben insoweit zum Zweck der Unterrich-
tung ihres Ausschusses auch das Recht auf Akteneinsicht. 

 

§ 9 Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 

(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatlichen Pauschalbetrags 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung (EntschVO). 

(2) Sachkundige Bürger erhalten für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung. Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt 
wird, wird auf zwölf Sitzungen im Jahr beschränkt. 

(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der Verdienstausfall wird 
für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu 
rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 

 a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es sei denn, daß sie ersichtlich keine 
finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regelstundensatz wird auf 15,-- DM (ab 01. 01. 2002: 8,-- €) fest-
gesetzt. 

 b) Unselbstständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigende Verdienstausfall gegen 
entsprechenden Nachweis, z. B. durch Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt.  

 c) Selbstständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde erhalten, sofern sie einen den 
Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versi-
chert wird. 

 d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als zwanzig 
Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haus-
halt den Regelstundensatz. Auf Antrag werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für 
eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 

 e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit auf Grund der mandats-
bedingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig werden, werden auf Antrag in Höhe der nachgewiese-
nen Kosten erstattet. 

 Kinderbetreuungskosten werden nicht erstattet bei Kindern, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet ha-
ben, es sei denn, besondere Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft nachgewiesen. 

 f) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Betrag von 30,-- DM (ab 01. 01. 2002: 15,-- €) je Stunde 
überschreiten. 

(4) Zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung werden den Fraktionen monatlich folgende Zuwendungen 
gewährt: 

 SPD-Fraktion und CDU-Fraktion:      jeweils 420,-- DM (ab 01. 01. 2002: 210,-- €) 

 Fraktion Bündnis ’90 / Die Grünen und F-D.P.-Fraktion: jeweils 240,-- DM (ab 01. 01. 2002: 120,-- €) 
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§ 10 Fahrkosten 

Die Erstattung von Fahrkosten, die den Ratsangehörigen und den Mitgliedern der Ausschüsse entstehen, erfolgt 
nach der Entschädigungverordnung. 

 

§ 11 Genehmigung von Rechtsgeschäften 

(1) Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüsse sowie den leitenden Dienstkräften der 
Gemeinde bedürfen der Genehmigung des Rates. 

(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 

 a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlossen werden, 

 b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von der Gemeinde vorgenommenen 
 Ausschreibung zugestimmt hat, 

 c) Verträge, deren Abschluss ein einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 GO) darstellt. 

(3) Leitende Dienstkräfte im Sinne dieser Vorschrift sind der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter sowie die 
gem. § 68 Abs. 3 GO mit der auftragsweisen Erledigung bestimmter Angelegenheiten betrauten Beamten und 
Angestellten. 

 

§ 12 Stellvertreter des Bürgermeisters 

Der Rat wählt zu Beginn der ersten Sitzung nach der Neuwahl für die Dauer seiner Wahlzeit aus seiner Mitte ohne 
Aussprache zwei Stellvertreter des Bürgermeisters. 

 

§ 13 Bürgermeister 

(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rats als auf den Bürgermeister übertragen, soweit 
nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die 
Entscheidung vorbehält. 

(2) Der Bürgermeister hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, welche Angelegenheiten als 
einfache Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen sind. 

(3) Der Bürgermeister wird ermächtigt, über Widersprüche gegen Verwaltungsakte der Gemeinde in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten zu entscheiden. 

(4) Der Bürgermeister trägt bei feierlichen Anlässen eine Amtskette. 

 

§ 14 Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden voll-
zogen im Amtsblatt der Gemeinde Lotte. Amtsblatt der Gemeinde Lotte ist das von der Fa. Kroog, Westerkappeln, 
herausgegebene „Wochenblatt“. 

(2) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder sons-
tiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise durch Aushang an der 
Bekanntmachungstafel im Rathaus. Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche Bekanntmachung nach 
Abs. 1 unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 15 Zuständigkeitsordnung 

Der Rat erlässt eine Zuständigkeitsordnung, die die Aufgaben und Befugnisse der Ausschüsse und des Bürger-
meisters regelt. 

§ 16 Inkrafttreten 

Die Hauptsatzung tritt mit Wirkung vom 01.10.1999 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 02.02.1995 
außer Kraft. 


